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RS OGH 1957/9/25 6Os309/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1957

Norm

StPO §221 Abs1

Rechtssatz

Dreitägige Vorbereitungsfrist des Angeklagten nicht eingehalten, wenn telefonische Verständigung von der

Verhandlung erst im Laufe des (vom Verhandlungstag zurück gerechneten) dritten Tages erfolgte.
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